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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1961

Norm

ABGB §276 IId

ABGB §1034

ZPO §10

Rechtssatz

Trotz der Bestimmung des § 10 ZPO kann der Belohnungsanspruch des Kurators nach den Bestimmungen des

bürgerlichen Rechtes auch gegenüber dem Kuranden geltend gemacht werden. Wird aber das Kuratelsverfahren für

nichtig erklärt, dann fehlt die Grundlage für einen Belohnungsanspruch des Kurators.
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